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Instrumente der Bildungsplanung und Mitwirkung bei Förderplanung
Im Vergleich standen der Erwachsenenvollzug, speziell das Pädagogische Zentrum Münster (NRW) und der Jugendvollzug der JVA Wriezen (Brandenburg). Gerade der Jugendvollzug hat als vorrangige Aufgabe den Bildungsauftrag. So wird in der JVA Wriezen die schulische Bildung laut Brandenburger Schulgesetz für schulpflichtige und schulberechtigte Jugendliche - ebenso der zweite Bildungsweg – angeboten. Aufgrund der Berufsschulpflicht sind die Berufsvorbereitung und Berufsausbildung in  jeweils vier verschiedenen Gewerken initiiert. Der Erwachsenenvollzug, speziell das Pädagogische Zentrum Münster, bietet geeigneten Männern die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen. 

Unterschiedlich sind die Instrumente der Bildungsplanung. Das PZ Münster erhält von der Zuweisungsanstalt Hagen männliche Strafgefangene, die einen Schulabschluss machen möchten und über bestimmte Voraussetzungen verfügen. Diese wurden im Aufnahmegespräch erfasst. Weitere Gespräche erfolgen dann im PZ, teilweise wird auch erst hier der Vollzugsplan erstellt.
Standardisierte Verfahren gibt es nicht. Testverfahren werden nicht eingesetzt. Dafür gibt es einen Vorkurs, um Kompetenzen zu fördern.

Im Jugendvollzug Wriezen wird sofort nach Inhaftierung durch die zuständige Pädagogin das im Land Brandenburg standardisierte Erstgespräch geführt, das nicht nur den Ist-Zustand erfasst, sondern auch die Bildungsberatung und das Übergangsmanagement einschließt. Als zusätzliche Verfahren finden die Sportdiagnostik und der hamet-2 (handwerklich-motorischer) Eignungstest statt. Der pädagogische Ansatz wird im Förderplan begründet. Weitere Teste finden mit Aufnahme in die Berufsvorbereitung in der Berufsschule statt zur Feststellung der Eignung zusätzlicher Förderung zum Erlangen des Hauptschulabschlusses während der Berufsvorbereitung.
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